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08.02.2011 

 
Herrn Lothar Pollähne  
Bezirksbürgermeister im Stadtbezirk Südstadt-Bult 
o.V.i.A. 
über 18.6 
Rats- und Stadtbezirksangelegenheiten 
 
 
Zusatzantrag gemäß § 12 der Geschäftsordnung des Ra tes der Landeshauptstadt 
Hannover in die Sitzung des Bezirksrates Südstadt-B ult am 16.02.2011 zu TOP 5.2 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 1750  
- Verbrauchermarkt nördlich Spielhagenstraße - 
 
 
Der Bezirksrat möge beschließen: 
 
Die o. g. Beschlussdrucksache Nr. 15-0221/2011 mit 3 Anlagen wird dahingehend verändert 
und ergänzt, dass in Anlage 2  
 

1. die Art der unter 3.2 (Außen- und Freiflächen) genannten Fahrradabstellbügel 
konkretisiert wird in Fahrradanlehnbügel gem. den Vorgaben der Beschluss-
Drucksache 1909/2010 N1 und 

2. die Öffnung des Firmenparkplatzes gerade auch in den Abend-, Nacht- und frühen 
Morgenstunden auch für die Pkw von AnwohnerInnen vertraglich realisiert wird. 

 
Begründung: 
Die o. g. Beschluss-Drucksache ist nicht eindeutig in der Auswahl der Fahrradabstell-
möglichkeiten. Gerade in Anbetracht der in der Tiestestraße bei NETTO (ehemals PLUS) 
gemachten Erfahrungen zeigt es sich, dass hier klare Vorgaben durch Präzisierung 
erforderlich sind, um trotz eigentlich klar scheinender Formulierung nicht vor unerwarteten 
Ergebnissen zu stehen. 
 
Die Öffnung der Parkplätze in Abend-, Nacht- und frühen Morgenstunden ist in der 
Drucksache nicht festgeschrieben, würde aber zu einer erheblichen Reduzierung des 
Parkdruckes beitragen. Bewährt hat sich diese Regelung am neuen Marktkomplex 
Tiestestraße. 
 
 
 
 
Ekkehard Meese      Ewald Nagel 
Stellv. Fraktionsvorsitzender     Fraktionsvorsitzender 

 

Fraktion im  
Bezirksrat Südstadt-Bult der 
Landeshauptstadt Hannover  Südstadt-Bult 


